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Die Finanzmarktkrise von 2008 und in deren Gefolge die „Große 
Rezession“ sowie Staatsschuldenkrisen in verschiedenen EU-
Ländern haben einschneidende Reformen der Alterssicherungs-
systeme ausgelöst, die die Finanzierung der Renten kurz- und 
langfristig sicherstellen, fiskalischen Manövrierspielraum wieder 
erweitern bzw. den Zugang zu Kredithilfen ermöglichen oder Vor-
stellungen von Generationengerechtigkeit realisieren sollen. Fast 
ausschließlich handelt es sich um Einschränkungen mit teilweise 
drastischen und unmittelbaren Auswirkungen auf die Lebensbe-
dingungen der jetzigen und künftigen Rentenbezieher. Betrachtet 
werden die Reformen in neun EU-Ländern: Griechenland, Groß-
britannien, Irland, Italien, Lettland, Portugal, Rumänien, Spanien 
und Ungarn. Dabei geht es um die Inhalte dieser Reformen und 
die Umstände, die jeweils zu diesen Veränderungen geführt bzw. 
sie ermöglicht haben. Gezeigt wird, dass die Herausforderungen, 
mit denen diese Länder konfrontiert waren (oder sind), einschnei-
dende Veränderungen erlaubten bzw. erzwangen, die ansonsten 
kaum durchsetzbar gewesen oder in Anbetracht der politischen 
Konsequenzen von den jeweiligen Regierungen so nicht in Angriff 
genommen worden wären. Weiterhin werden im Ländervergleich 
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beleuchtet sowie nach 
den bislang erkennbaren sozialen Konsequenzen gefragt.
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y The „Great Recession“ and sovereign debt crises in several EU coun-
tries in the wake of the 2008 financial market crisis have triggered 
drastic reforms of old-age security systems. They aim at ensuring 
the funding of pensions in the short and long run, regaining room for 
fiscal manoeuvre, getting access to financial aid, or realizing notions 
of intergenerational fairness. Almost exclusively, the reforms meant 
retrenchments with often severe and immediate consequences for 
the living conditions of present and future pensioners. The paper 
deals with reforms in nine EU countries: Greece, Hungary, Ireland, 
Italy, Latvia, Portugal, Romania, Spain, and the UK. It looks into the 
reform contents and the circumstances which led to the respective 
changes or facilitated them. It is shown that the challenges these 
countries were (or still are) confronted with allowed or enforced 
alterations which would not have been feasible otherwise or which 
would not have been initiated by governments in view of the political 
consequences. Moreover, cross-national comparison reveals simi-
larities and differences and also sheds light on the social conse-
quences that are already visible today.
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1. Einleitung

Die Alterssicherung gilt als der Bereich 
von Wohlfahrtsstaaten, der sich in be-
sonderem Maße durch eine pfadgebun-
dene Entwicklung auszeichnet. So ist 
beispielsweise ein (partieller) Wechsel 
des Finanzierungsmodus – vom Umla-
ge- zum Kapitaldeckungsverfahren – mit 
dem „Doppelzahler-Problem“ konfron-
tiert, wenn in einer langen Übergangs-
phase bestehende Rentenansprüche be-
dient und gleichzeitig Kapital für künftige 
Rentenleistungen angespart werden soll. 
Auch geht die Möglichkeit älterer Be-
schäftigter, sich auf institutionelle Verän-
derungen einzustellen, mit Erreichen der 
Regelaltersgrenze auf Null zurück, wes-
halb Reformmaßnahmen üblicherweise 
klein dimensioniert sind und über einen 
längeren Zeitraum hinweg umgesetzt 
werden (Myles/Pierson 2001; Hinrichs 
2011). Reformen, die den Zugang zu bzw. 
das Niveau von Alterssicherungsleistun-
gen signifikant einschränken, sind wegen 
des großen Anteils der Wahlbevölkerung 
im oder nahe am Rentenalter politisch 
riskant (Pierson 1994). Um nicht bei den 
nächsten Wahlen die Mehrheit zu verlie-
ren, bemühen sich Regierungen regelmä-
ßig, für solche Maßnahmen eine Überein-
kunft mit Oppositionsparteien zu erzielen 
und/oder mit Gewerkschaften und ande-
ren relevanten Interessengruppen zu ei-
nem Kompromiss zu gelangen.

Die „Große Rezession“ ab Ende 2008 
mit ihren massiven Auswirkungen auf Be-
schäftigung, öffentliche Haushalte und 
Staatsverschuldung hat in zahlreichen eu-
ropäischen Ländern zu Rentenreformen 

geführt, die die Finanzierung der Renten 
kurz- und langfristig sicherstellen, fiska-
lischen Manövrierspielraum wieder er-
weitern bzw. den Zugang zu Kredithilfen 
ermöglichen oder Vorstellungen von Ge-
nerationengerechtigkeit realisieren soll-
ten. Fast ausschließlich handelte es sich 
um Einschränkungen mit teilweise dras-
tischen und unmittelbaren Auswirkungen 
auf die Lebensbedingungen der jetzigen 
und künftigen Pensionsbezieher, die sich 
in ihrer Tragweite zum Teil deutlich von 
früheren Reformen unterscheiden. In 
diesem Beitrag werden neun EU-Länder 
in den Blick genommen, die nach 2008 
größere Veränderungen an ihrem jeweili-
gen Alterssicherungssystem beschlossen 
haben. Dabei geht es einmal um die In-
halte dieser Reformen und zum anderen 
um die Umstände, die jeweils zu diesen 
Veränderungen geführt bzw. sie ermög-
licht haben. Gezeigt werden soll, dass 
die Herausforderungen, mit denen diese 
Länder konfrontiert waren (oder sind), 
einschneidende Veränderungen erlaub-
ten bzw. erzwangen, die ansonsten kaum 
durchsetzbar gewesen oder in Anbetracht 
der politischen Konsequenzen von den je-
weiligen Regierungen so nicht in Angriff 
genommen worden wären. Eine Analyse 
der sozialen Konsequenzen der Verände-
rungen ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt 
nur bedingt möglich, weil der Reformpro-
zess in einzelnen Ländern noch nicht zum 
(vorläufigen) Ende gekommen ist und zu-
dem die ergriffenen Maßnahmen ihre vol-
le Wirkung noch nicht entfalten konnten.
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Die „politics“ von Rentenreformen, 
die in den zwei Jahrzehnten vor 2009 
stattfanden und ebenfalls überwiegend 
Einschränkungen von Alterssicherungs-
systemen und teilweise auch paradigma-
tische Veränderungen ihrer Strukturen 
bedeuteten, sind detailliert für einzel-
ne Länder oder vergleichend analysiert 
worden (vgl. z.B. die Beiträge in Bonoli/
Shinkawa 2005; Arza/Kohli 2008). Eine 
solch feinkörnige Untersuchung der 
jüngsten Reformen in neun Ländern mit 
massiven fiskalischen Problemen, die die 
involvierten Akteure, ihre Interessen und 
die politisch-institutionellen Gegeben-
heiten in den Blick nimmt, ist in diesem 
Beitrag nicht möglich. Aufgrund des en-
gen zeitlichen Zusammenhangs zu der 
Finanzmarktkrise, des von ihr ausgelös-
ten wirtschaftlichen Einbruchs und der 
Staatsschuldenkrise als wiederum unmit-
telbare Folge, ist eine kausale Bedeutung 
dieser Ereignisse für den Reformprozess 
offensichtlich, wie in den an verschiedene 
Länder gerichteten Handlungsempfeh-
lungen und konkreten Reformvereinba-
rungen („memoranda of understanding“) 
zum Ausdruck kommt.

Die hier betrachteten neun Länder – 
Griechenland, Großbritannien, Irland, Itali-
en, Lettland, Portugal, Rumänien, Spanien 
und Ungarn – gehören unterschiedlichen 
Wohlfahrtsstaats-Typen (oder: -regimes) an. 
Großbritannien und Irland repräsentieren 
das (angelsächsisch-)liberale Cluster. Grie-
chenland, Italien, Portugal und Spanien 
sind dem konservativ-korporatistischen 
Typus zuzurechnen, gelten in der Dis-
kussion um die Klassifizierung von Wohl-
fahrtsstaaten aber auch als eine eigene 
Spielart dieses Typus. Das „Southern 

Model“ zeichnet sich nach Ferrera (1996) 
dadurch aus, dass die südeuropäischen 
Wohlfahrtsstaaten eine „klientelistische“ 
Struktur aufweisen, da Erwerbstätige in 
bestimmten Wirtschaftssektoren und Be-
rufen privilegiert werden, und sie bleiben 
„rudimentär“, weil u.a. familien- und ar-
beitsmarktpolitische Leistungssysteme 
unterentwickelt sind.

Lettland, Rumänien und Ungarn ge-
hören wie andere MOE-Staaten zu den 
Transformationsländern, die sich nach 
1990 in Richtung Marktwirtschaft und De-
mokratie entwickelten. 1  Allerdings lässt 
sich für den mittel- und osteuropäischen 
Raum insgesamt eine recht große Varianz 
der sozialpolitischen Arrangements beob-
achten, die die Konstruktion eines „öst-
lichen“ Wohlfahrtsstaatstypus (etwa in 
Abgrenzung zur „angelsächsisch-libera-
len“ oder „skandinavisch-sozialdemokra-
tischen“ Variante) nicht erlaubt (Hacker 
2009: 164-5).

Den unterschiedlichen Wohlfahrts-
staats-Typen korrespondieren je eigene 
Arrangements der Alterssicherung. Die 
Rentensysteme in Großbritannien und Ir-
land entsprechen dem Beveridge-Modell: 
Danach ist die staatliche Verantwortung 
wesentlich auf eine universelle Basissi-
cherung im Alter beschränkt, während die 
Lebensstandardsicherung überwiegend 
auf privater Vorsorge (durch Betriebe und 
Individuen) beruht.

1 Es wäre durchaus möglich gewesen, weitere 
Länder aus dieser Gruppe zu berücksichtigen, 
wie zum Beispiel Polen, dessen Alterssiche-
rungssystem dem lettischen ähnelt und wo 
nach 2008 vergleichbare Veränderungen 
beschlossen wurden.



10 02/ 2013ARBEITSPAPIERE

Demgegenüber spielen in den süd-
europäischen und den Transformations-
ländern Sozialversicherungen nach dem 
Bismarck-Modell die zentrale Rolle: Der 
Zugang zu und die Höhe von Leistungen 
der Rentenversicherungen sind von vor-
herigen verdienstbezogenen Beitragszah-
lungen abhängig und sollen den erreich-
ten Lebensstandard sichern. Einzelne 
Elemente des Bismarck-Modells blieben 
in den Transformationsländern auch wäh-
rend der kommunistischen Herrschaft 
erhalten und wurden – anknüpfend an 
Traditionen vor 1945 – zunächst revitali-
siert, bevor u.a. in Ungarn, Lettland und 
Rumänien ein Schwenk zum teilweise 
kapitalgedeckten „Mehrsäulen“-System 
vollzogen wurde.

Im Folgenden werden die Alterssiche-
rungssysteme der neun Länder und – wo 
von Bedeutung – vor 2008 ergriffene Re-
formmaßnahmen kurz beschrieben. Die 
Veränderungen nach Ausbruch der Wirt-
schafts- und Finanzkrise sind Gegenstand 
des dritten Abschnitts. 2 Sie werden im 
vierten Abschnitt auf Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede hin untersucht. Es folgt 
abschließend eine Analyse der aktuellen 
und zu erwartenden Resultate der (bishe-
rigen) Reformaktivitäten.

2 Soweit nicht anders ausgewiesen, wurden die 
Informationen über Inhalte der Rentenrefor-
men den International Updates der US-ameri-
kanischen Sozialversicherung (http://www.ssa.
gov/policy/index.html), den Länderberichten 
zum Projekt Analytical Support on the Socio-
Economic Impact of Social Protection Reforms 
(ASISP) (http://www.socialprotection.eu) sowie 
Publikationen der European Commission (2010 
[Annex 6], 2012c) und OECD (2012) entnommen.
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2. Pensionssysteme in europäischen Ländern 
und Reformen vor 2008

Die Alterung der Bevölkerung aufgrund 
der steigenden Lebenserwartung und der 
in zahlreichen Ländern weit unterhalb der 
Bestandssicherung verharrenden Gebur-
tenraten stellt die bedeutendste Heraus-
forderung für die Alterssicherungssys-
teme dar. Sie drückt sich in dem in den 
nächsten Jahrzehnten deutlich ansteigen-
den Altenquotienten und in dem für die 
Finanzierung der Alterssicherung rele-
vanteren Verhältnis zwischen der Zahl der 
Erwerbsaktiven und den Leistungsemp-
fängern aus (Tabelle 1, Zeilen 3, 4 und 
5). Die Europäische Kommission und die 
OECD haben bereits vor der wirtschaft-
lichen Rezession in/ab 2008 und dem 
Ausbruch der Schuldenkrise für mehrere 
der neun (und andere) Länder wiederholt 
eine mangelnde finanzielle Nachhaltigkeit 
der öffentlichen Alterssicherungssysteme 
konstatiert. Die festgestellten Nachhaltig-
keitsdefizite stehen im Zusammenhang 
mit der ebenfalls von der OECD, der Eu-
ropäischen Kommission, aber auch dem 
Internationalen Währungsfonds seit min-
destens zwei Jahrzehnten verbreiteten 
Überzeugung, dass hohe Sozialversiche-
rungsbeiträge und Steuern sich negativ 
auf das Beschäftigungsniveau auswirken. 
Mit dieser Botschaft haben die genannten 
supranationalen Institutionen nationale 
Akteure in ihrem politischen Bemühen 
unterstützt, die Abgabenbelastungen 
mindestens konstant zu halten.

Wenn also die Beiträge der Arbeitge-
ber und Beschäftigten zur ersten Säule der 

Alterssicherung in Zukunft nicht (weiter) 
ansteigen oder (höhere) steuerfinanzierte 
Zuschüsse an die Rentenversicherungen 
geleistet werden sollen, dann verbleibt 
eine begrenzte Anzahl von Stellschrau-
ben, um weitere Ausgabensteigerungen 
aufgrund des demographischen Wandels 
zu dämpfen: Es kann einmal die Relation 
von Rentnern zu Beitragszahlern durch 
eine Anhebung des Renteneintrittsalters 
verändert werden. Weiterhin besteht die 
Möglichkeit, das Rentenniveau durch eine 
Modifikation der Leistungsberechnung 
oder eine Veränderung der Modalitäten 
der Indexierung laufender Renten abzu-
senken.
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Tabelle 1: Indikatoren zur Analyse von Alterssicherungssystemen 

  GR IT PT ES IE GB LV HU RO DE 
1 Beschäftigungsquote 15-64 

(2011) 
 

55,6 
 

56,9 
 

64,2 
 

57,7 
 

59,2 
 

69,5 
 

61,8 
 

55,8 
 

58,5 
 

72,5 
2 Beschäftigungsquote 55-64 

(2011) 
 

39,4 
 

37,9 
 

47,9 
 

44,5 
 

50,0 
 

56,7 
 

51,1 
 

35,8 
 

40,0 
 

59,9 
3 Altenquotient  (65+ / 20-64) 

(2010) 
Projektion 2050 

 
31 
63 

 
33 
61 

 
29 
61 

 
27 
62 

 
19 
44 

 
28 
44 

 
28 
59 

 
27 
55 

 
23 
59 

 
34 
63 

4 Beitragszahler pro Renten-
bezieher (2010) 
Projektion 2050 

 
1,77 
1,29 

 
1,47 
1,30 

 
1,59 
0,90 

 
2,40 
1,28 

 
2,78 
1,91 

  
1,52 
1,04 

 
1,31 
1,00 

 
0,95 
0,76 

 
1,62 
1,07 

5 Fernere Lebenserwartung 
nach Erreichen des 65. 
Lebensjahrs (2010): 
Männer 
Frauen 

 
 
 

17,9 
20,2 

 
 
 

18,1 
21,7 

 
 
 

17,1 
20,4 

 
 
 

18,2 
22,1 

 
 
 

16,8 
20,0 

 
 
 

18,0 
20,7 

 
 
 

13,5 
18,1 

 
 
 

14,0 
18,1 

 
 
 

14,1 
17,2 

 
 
 

17,4 
20,6 

6 Veränderung des BIP im 
Jahr 2009 in % 

 
-3,3 

 
-5,5 

 
-2,9 

 
-3,7 

 
-7,0 

 
-4,0 

 
-17,7 

 
-6,8 

 
-6,6 

 
-5,1 

7 Sozialausgaben/BIP (2007) 
                                     (2010) 

24,8 
29,1 

26,7 
29,9 

23,9 
27,0 

20,7 
25,7 

18,8 
29,6 

23,3 
28,0 

11,3 
17,8 

22,7 
23,1 

13,6 
17,6 

27,8 
30,7 

8 Ausgaben für staatliche 
Renten in % des BIP (2007) 
                                     (2010) 
Projektion 2050 

 
11,7 
13,6 
15,4 

 
14,0 
15,3 
15,7 

 
11,4 
12,5 
13,1 

 
8,4 

10,1 
14,0 

 
4,0 
7,5 

11,4 

 
6,6 
7,7 
8,2 

 
5,4 
9,7 
6,4 

 
10,9 
11,9 
13,5 

 
6,6 
9,8 

12,8 

 
10,4 
10,8 
13,0 

9 Lohnersatzrate brutto (2010) 
Projektion 2050 

59,3 
52,4 

79,5 
66,0 

56,9 
48,2 

72,4 
56,6 

37,3 
38,0 

5,1 
5,3 

48,2 
15,8 

38,4 
40,3 

41,6 
29,8 

40,5 
34,5 

10 Gesamtlohnersatzrate netto 
(2010) 
Projektion 2050 

 
121,3 
 87,0 

 
89,5 
69,1 

 
85,8 
65,9 

 
94,5 
86,5 

 
85,8 
69,0 

 
77,2 
75,1 

 
80,4 
55,3 

 
100,1 
75,0 

 
70,7 
45,0 

 
59,1 
63,7 

11 Bedürftigkeitsgeprüfte 
Leistungen im Alter in % 
vom Durchschnittsverdienst 

Minimalleistungen der 
Rentenversicherung in % 
vom Durchschnittsverdienst 

 
 

11,5 
 

 
28,6 

 
 

20,2 
 
 

19,2 

 
 

13,6 
 
 

27,1 

 
 

17,0 
 
 

27,4 

 
 

27,5 
 
 

-- 

 
 

19,2 
 
 

10,5 

  
 

-- 
 
 

14,6 

  
 

20,3 
 
 

-- 
12 Armutsrisikoquote 65+ 

(2011) 
dto. 18-64 Jahre 

 
23,6 
20,0 

 
17,0 
18,5 

 
20,0 
16,2 

 
20,8 
20,5 

 
10,6 
15,5 

 
21,8 
14,1 

 
  9,5 
20,2 

 
  4,5 
13,6 

 
14,1 
21,0 

 
14,2 
16,4 

13 Wohneigentümerquote 65+ 
(2010) 

 
84,9 

 
80,4 

 
73,3 

 
88,5 

 
88,6 

 
76,9 

 
85,4 

 
90,3 

 
100 

 
56,2 

Quellen: Zeilen 1, 2, 6, 7, 12 und 13: Eurostat Statistical Database (und eigene Berechnungen); Zeilen 3, 4, 5, 8 (für 
2007: European Commission 2009: 200) und 9: European Commission 2012a (country fiches); Zeile 10: European 
Commission 2012c (country profiles): 11, 73, 80, 87, 95, 104, 111, 154, 160, 180, 194; Zeile 11: OECD 2011: 109. 
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2.1. DiE SüDEURoPäiSchEn 
LänDER: GRiEchEnLAnD, 
itALiEn, PoRtUGAL UnD 
SPAniEn

Trotz des eher „rudimentären“ Charakters 
der südeuropäischen Wohlfahrtsstaaten ist 
die Sozialausgabenquote in den vier Län-
dern dennoch vergleichsweise hoch. Die 
Alterssicherung stellt den zentralen Pfeiler 
ihres sozialpolitischen Arrangements dar. 
Entsprechend stark „alterslastig“ ist die 
Ausgabenstruktur (Tabelle 1, Zeilen 7 und 
8), und diese Ungleichgewichtigkeit hat 
sich in den letzten Jahrzehnten eher noch 
verstärkt. Ursachen sind die bislang recht 
generösen öffentlichen Rentenleistungen 
(zumindest für „Insider“), weiterhin der 
frühe Zugang in den Ruhestand (ablesbar 
an der niedrigen Beschäftigungsquote in 
der Altersklasse 55-64 Jahre – Tabelle 1, 
Zeile 2) sowie die hohe und weiter stei-
gende Lebenserwartung von Frauen und 
Männern oberhalb des 65. Lebensjahres. 
Die betriebliche Altersversorgung (2. 
Säule) und die individuelle Vorsorge (3. 
Säule) sind wenig verbreitet – am ehes-
ten noch in Italien (Jessoula 2011). Die 
einkommensbezogenen staatlichen Sys-
teme, die demzufolge den allergrößten 
Teil des Alterseinkommens bereitstellen, 
sind in Griechenland am stärksten und in 
Portugal am wenigsten nach Berufsgrup-
pen differenziert, und „Differenzierung“ 
bedeutet auch unterschiedlich generöse 
Leistungen.

Die OECD und – in den letzten Jahren 
in immer stärkerem Maße – die Europä-
ische Kommission haben versucht, die 
nationalen Agenden der Rentenpolitik zu 
beeinflussen und haben von den Regie-

rungen insbesondere der vier südeuro-
päischen Länder weitere und massivere 
Reformanstrengungen verlangt. Mit Aus-
nahme Griechenlands haben die anderen 
drei Länder an den zentralen Parametern 
ihrer umlagefinanzierten Pensionsversi-
cherungen ansetzende Reformen bereits 
vor 2008 politisch auf den Weg gebracht.

In Italien wurde Anfang der 1990er 
Jahre von Expansion auf Konsolidierung 
umgeschaltet, als die Ausgaben für die 
Alterssicherung auf 14,9% des Brutto-
inlandsprodukts angestiegen waren und 
ein weiteres Anwachsen auf 25% im Jahr 
2030 prognostiziert wurde (Franco/Sartor 
2006). Die 1992 beschlossene Reform be-
inhaltete neben dem Beginn einer Harmo-
nisierung der Regelungen für verschie-
dene Berufsgruppen unter anderem die 
schrittweise Anhebung des Rentenalters 
von 60 auf 65 für Männer und von 55 auf 
60 für Frauen, weiterhin die Berechnung 
der Rente auf der Basis der letzten zehn 
statt bisher fünf Jahre vor Renteneintritt, 
den Wechsel von der Lohn- zur Preisin-
dexierung der laufenden Renten sowie 
als Voraussetzung für den Bezug einer 
Altersrente eine Versicherungszeit von 
mindestens 20 Jahren (vorher 15).

Diese Maßnahmen wurden jedoch 
angesichts der Kriterien für die Aufnah-
me in die Eurozone als nicht ausreichend 
angesehen. Nach Absprache mit den 
Sozialpartnern beschloss die Regierung 
Dini 1995 die Umstellung der Rentenver-
sicherung auf ein NDC-System (Notional 
Defined Contribution). Es wird bei fortbe-
stehender Umlagefinanzierung das Kapi-
taldeckungsverfahren in der Weise nach-
geahmt, dass die Rente nach der Summe 
aller Beitragseingänge (sowie deren vir-
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tueller „Verzinsung“) auf einem individu-
ellen Konto bemessen wird. Langfristig 
wird die Umstellung zu einer drastischen 
Senkung der Lohnersatzrate führen, aber 
selbst mittelfristig war mit Einsparungen 
kaum zu rechnen, da das NDC-System 
erst für die Kohorten vollständig wirksam 
werden sollte, die nach 1995 eine versi-
cherungspflichtige Beschäftigung aufnah-
men. Hohe Ausgaben verursachten auch 
weiterhin die „Senioritätsrenten“, die 
nach einer 35-jährigen Versicherungszeit 
und (ursprünglich) ohne Rücksicht auf 
das Lebensalter ungekürzt beansprucht 
werden konnten. Alle weiteren, aber nur 
begrenzt erfolgreichen Initiativen der ver-
schiedenen Regierungen zwischen 1997 
und 2009 waren darauf gerichtet, das 
Alter und die erforderlichen Beitragsjah-
re für den Bezug einer „Senioritätsren-
te“ heraufzusetzen, stärkere Anreize für 
einen späteren Renteneintritt zu setzen, 
die Umsetzung des NDC-Systems zu be-
schleunigen sowie die Vereinheitlichung 
der berufsgruppenspezifischen Systeme 
voranzutreiben (insbesondere die Privi-
legien der Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes abzubauen).

Die Expansion des spanischen Ren-
tenversicherungssystems wurde 1985 
beendet, als erstmals die Beitrags-Leis-
tungs-Relation gestärkt wurde. Allerdings 
blieb es bei einer günstigeren Rentenbe-
rechnung für diejenigen, die (nur) eine 
Mindestversicherungszeit von 15 Jahren 
nachweisen können, und es wurde im 
Jahr 1991 eine steuerfinanzierte bedarfs-
geprüfte Grundsicherung für Personen 
ab dem 65. Lebensjahr eingeführt. Ba-
sierend auf dem ersten „Toledo-Pakt“ 

(1995) zwischen der Regierung und den 
Sozialpartnern sowie nachfolgenden 
Vereinbarungen wurden die Zahl der in 
der Rentenberechnung berücksichtig-
ten Versicherungsjahre erhöht (fünfzehn 
statt acht) und eine ungünstigere Inde-
xierungsregel eingeführt, aber zugleich 
die Leistungen für Rentner mit diskonti-
nuierlichen Erwerbskarrieren verbessert. 
Zwischen 1998 und 2010 erzielte das spa-
nische Sozialversicherungssystem insge-
samt Überschüsse, so dass sich 2011 im 
Reservefonds etwa 66 Mrd. € (= 6,3% des 
BIP) angesammelt hatten, die zunehmend 
in spanische Staatsanleihen investiert 
wurden.

Portugal hat bis zur größeren Re-
form im Jahr 2007 mit verschiedenen 
Einzelmaßnahmen ab 2002 die Finanz-
situation seiner staatlichen Rentenver-
sicherung dadurch zu stabilisieren ver-
sucht, dass mit einer Einschränkung der 
Verrentungsmöglichkeiten vor dem 65. 
Lebensjahr begonnen (bis dahin: mit 55 
nach 35 Versicherungsjahren oder mit 58 
bei Arbeitslosigkeit) und der Modus der 
individuellen Rentenberechnung verän-
dert wurde (letztlich Berücksichtigung 
der gesamten Erwerbskarriere statt der 
besten zehn aus den letzten 15 Versiche-
rungsjahren). 2005 wurden 3 Mrd. € aus 
den Kapitalreserven der Sondersysteme 
für Beschäftigte der staatseigenen Ban-
ken zur Defizitdeckung an die allgemei-
ne Rentenversicherung transferiert. Als 
Teil des Rentenpakets von 2007 wurde 
die Umsetzung der neuen Rentenformel 
auf 2017 vorgezogen und ein an der Ent-
wicklung der ferneren Lebenserwartung 
gekoppelter Nachhaltigkeitsfaktor einge-



15

führt, der die Höhe der Zugangsrenten 
bestimmt. 3 Weiterhin wurde die Anpas-
sung der laufenden Renten verändert, so 
dass Erhöhungen nur bei wachsendem 
Sozialprodukt stattfinden. Es wurden An-
reize für die (Weiter-)Beschäftigung älte-
rer Erwerbstätiger verstärkt sowie ein der 
deutschen „Riester-Rente“ vergleichba-
res Instrument der freiwilligen individu-
ellen Vorsorge geschaffen. Die Auswir-
kungen dieser Reform sind beträchtlich: 
Ein Vergleich der projizierten Renten-
ausgaben im Jahr 2050 auf der Basis der 
Rechnungen von 2005 und 2008 zeigt, 
dass Portugal von allen EU Ländern den 
größten Sprung machte. Statt 20,8% des 
BIP wurden nur noch 13,6% veranschlagt 
(European Commission 2009: 104).

2.2. DiE AnGELSächSiSchEn 
LänDER: GRoSSbRitAnniEn 
UnD iRLAnD

In Irland beschränkt sich die staatliche Al-
terssicherung auf eine beitragsfinanzierte 
– oder, bei unvollständiger Beitragszeit, 
bedürftigkeitsgeprüfte – Grundrente mit 
dem Ziel der Armutsvermeidung. Das 
Rentenniveau beträgt etwa 35% des 
Durchschnittsverdienstes aller Beschäf-
tigten. Reale Erhöhungen haben das Ar-
mutsrisiko der Altenbevölkerung im letz-
ten Jahrzehnt drastisch von über 40% auf 
10,6% im Jahr 2010 reduziert. Leistungs- 
oder beitragsdefinierte Betriebsrenten-

3 Bei steigender Lebenserwartung muss für 
eine gleich hohe Rente, wie sie vorangegange-
nen Kohorten zugebilligt wurde, länger gear-
beitet oder alternativ eine niedrigere Leistung 
akzeptiert werden.

pläne zielen auf die Lebensstandardsiche-
rung, sind aber nicht verpflichtend und 
erfassten in den letzten beiden Jahrzehn-
ten konstant etwa die Hälfte der Beschäf-
tigten. Die ab Mitte des letzten Jahrzehnts 
geführte Diskussion, die Verbreitung 
von ergänzenden (Betriebs-)Pensionen 
zu fördern, hat sich auf die Variante des 
auto-enrolment (s.u. zu Großbritannien) 
verdichtet, die aber nicht vor 2014 reali-
siert werden dürfte. Um die Finanzierung 
der Grundrenten und der Pensionen des 
Öffentlichen Dienstes ab dem Jahr 2025 
zu erleichtern, wurde ein nationaler Ren-
tenreservefonds (NPRF) etabliert, in den 
der Staat ab 2001 jährlich ein Prozent des 
BIP einzahlte.

Das britische Alterssicherungssystem 
ist eine Baustelle, auf der seit den 1950er 
Jahren sowohl an einer tatsächlich Armut 
vermeidenden Basissicherung als auch 
an der Inklusion aller Erwerbstätigen in 
Zusatzrentensysteme zur Lebensstan-
dardsicherung gearbeitet wird (Bridgen/
Meyer 2011; Natali 2012). Das Ergebnis 
immer neuer Anbauten ist ein äußerst 
komplexes Mehrsäulen-Arrangement, 
das bislang keinem der beiden Ziele voll-
auf gerecht wird. Die maximale Höhe der 
basic state pension (BSP) belief sich 2012 
auf wöchentlich 107,45 £. Ohne weitere 
Alterseinkünfte reicht sie zur Armutsver-
meidung nicht aus, weshalb nach wie 
vor knapp die Hälfte der Altenbevölke-
rung zusätzlich auf den bedürftigkeits-
geprüften pension credit angewiesen ist. 
Vor allem für die Geringverdiener, die 
überwiegend nicht in leistungsdefinierte 
Betriebsrentenpläne einbezogen waren, 
wurde 1975 als Alternative eine staatliche 
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verdienstbezogene Zusatzrente (SERPS, 
2002 umbenannt in State Second Pensi-
on – S2P) geschaffen, die aber nach den 
Reformen der Regierungen Thatcher und 
Blair bis 2030 auf ein einheitliches Niveau 
(flat-rate) von 20% des Durchschnittsver-
dienstes nach 30-jähriger Beitragszeit 
(sonst niedriger) zurückgestutzt werden 
wird. Weitere – eher der dritten Säule 
zuzurechnende – staatlich regulierte Vor-
sorgeprodukte (personal pensions und sta-
keholder pensions) haben nicht wesentlich 
zur verbesserten Lebensstandardsiche-
rung von Geringverdienern beigetragen.

Bedeutsame Reformen nach der Jahr-
tausendwende wurden 2007 vom Par-
lament verabschiedet (Lain et al. 2013). 
Expansiv ausgerichtete Maßnahmen wa-
ren zum einen die Abkehr von der reinen 
Preisindexierung staatlicher Renten. Ab 
2011 beträgt die jährliche Anpassung 
mindestens 2,5%, oder – wenn höher – 
ist die Preis- bzw. Lohnentwicklung des 
Vorjahres maßgebend (triple lock). Zum 
anderen wurde die erforderliche Beitrags-
zeit für die volle BSP von 44 (Männer) 
bzw. 39 (Frauen) auf einheitlich 30 Jahre 
gesenkt. Die dadurch steigenden Aufwen-
dungen sollen durch eine Erhöhung des 
Mindestalters für den Bezug staatlicher 
Renten (BSP und S2P) aufgefangen wer-
den. Vorgesehen war, das Rentenalter von 
65 auf 66 im Jahr 2026 und weiter über 
67 (2036) auf 68 Jahre (2046) anzuheben. 
Nach wie vor dem traditionellen Volunta-
rismus der britischen Alterssicherungspo-
litik verhaftet bleibt die Workplace Pension 
Reform. In diesen Typus eines beitrags-
definierten Pensionssparplans, der die 
Abdeckung mit verdienstbezogenen Zu-
satzrenten komplettieren soll, werden 

ab 2012 automatisch alle Beschäftigten 
einbezogen (auto-enrolment). Innerhalb 
bestimmter Einkommensgrenzen zahlen 
sie – bis 2018 schrittweise ansteigend 
– 4% ihres Jahresverdienstes ein, der 
Arbeitgeber zusätzlich 3%. Ein weiterer 
Prozentpunkt wird als Steuervergünsti-
gung gewährt. Die Beschäftigten können 
allerdings durch Widerspruch auf die Ein-
richtung eines solchen Vorsorgekontos 
verzichten.

2.3. DiE mittEL- UnD oSt-
EURoPäiSchEn LänDER: 
LEttLAnD, RUmäniEn UnD 
UnGARn

In den MOE-Staaten waren ursprünglich 
„Bismarcksche“ Sozialversicherungssys-
teme etabliert, die nach dem 2. Weltkrieg 
staatsnah und relativ egalitär ausgerichtet 
wurden. Fortan wiesen sie einen nahezu 
universellen Deckungsgrad sowie eine 
faktisch nivellierte Leistungshöhe auf (Ce-
rami 2011: 335), die aufgrund von Finan-
zierungsproblemen und unzureichender 
Anpassung eher bescheiden war (Hacker 
2009: 153). Frühverrentungsmöglichkei-
ten waren verbreitet, und Sonderrechte 
für bestimmte Berufsgruppen beeinträch-
tigten die Nachhaltigkeit der Systeme, 
die während der wirtschaftlichen Trans-
formation nach der politischen Wende 
noch weiter geschwächt wurde: Der vor-
zeitige Rentenbezug aufgrund steigender 
Arbeitslosigkeit wurde ausgedehnt, die 
Schattenwirtschaft nahm (und nimmt: Hi-
rose 2011a: 14) einen erheblichen Raum 
ein, und gleichzeitig waren die schwa-
chen staatlichen Institutionen unfähig, die 
Beitragspflicht umfassend durchzusetzen.
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Reformschritte nach 1990 folgten 
einer auch für kontinentaleuropäische 
Wohlfahrtsstaaten identifizierten Sequenz 
(Bonoli/Palier 2007: 557): Zum Ausgleich 
schrumpfender Einnahmen und steigen-
der Ausgaben wurden die Sozialversi-
cherungsbeiträge mehrfach erhöht, was 
die Systemakzeptanz allerdings weiter 
beeinträchtigte. Sodann veränderte man 
Stellschrauben der Rentensysteme – bei-
spielsweise wurden das Äquivalenzprin-
zip gestärkt und strengere Zugangsbedin-
gungen eingeführt (Hacker 2009: 154). 
Auf diese Reformen, die weniger eine 
Reaktion auf den demografischen als auf 
den wirtschaftlichen Wandel darstellten, 
folgte schließlich eine dritte Phase para-
digmatischer Veränderung, die nicht zu-
letzt auf ein verbreitetes Verständnis von 
„Privatisierung“ als Ausdruck von „Mo-
dernisierung“ zurückzuführen war (Fultz 
2012: 5; Cerami 2011; Orenstein 2008): 
In Anlehnung an das Mehrsäulenkonzept 
der Weltbank (und mit deren Unterstüt-
zung) restrukturierten die meisten MOE-
Staaten ihre Alterssicherungssysteme. 
Die Beiträge zur umlagefinanzierten ers-
ten Säule wurden reduziert (entsprechend 
auch die späteren Leistungsniveaus) und 
frei werdende Beitragsanteile verpflich-
tend in eine zweite, kapitalgedeckte Säule 
geleitet, d.h. von privaten Pensionsfonds 
investiert und verwaltet. Die Hoffnung 
war, damit ein höheres Leistungsniveau 
erreichen und effizientere Kapitalmärkte 
schaffen zu können (Hirose 2011a: 23).

Vorreiter dieser Politik war Ungarn 
(Holzmann/Guven 2009: 147-75; Hirose 
2011b; Fultz 2012), das ab 1998 eine Ab-
sicherung in zwei Säulen einführte. Die 
umlagefinanzierte, nahezu alle Erwerbs-

tätigen einschließende Rentenversiche-
rung erhob 2008 einen Beitragssatz von 
25,5%. Davon entfielen auf den Arbeit-
geber 24%. Für Defizite kommt der Staat 
auf. Nach mindestens 20 Jahren Beitrags-
zahlung haben Versicherte ab dem 62. 
Lebensjahr Anspruch auf eine Rente, de-
ren Lohnersatzrate nach Beitragsjahren 
gestaffelt ist und die seit 1997 nach dem 
Swiss index (Preis- und Lohnentwicklung 
je zur Hälfte) angepasst wird. Ergänzt 
wurde die erste Säule bisher durch eine 
kapitalgedeckte Zusatzversorgung, die 
bei der Aufnahme einer sozialversiche-
rungspflichtigen Tätigkeit seit 1998 (au-
ßer für ältere Personen) obligatorisch 
und von den Versicherten mit 8% des 
Gehalts selbst zu finanzieren war. Die 
ursprünglich ab 2013 vorgesehene erst-
malige Auszahlung von Leistungen sollte 
als Zeitrente oder – bei kurzen Versiche-
rungsdauern – als Einmalbetrag erfolgen.

Zentrale Säule des rumänischen Al-
terssicherungssystems, das fast alle ab-
hängig Beschäftigten und Selbständigen 
abdeckt, ist ebenfalls eine umlagefinan-
zierte Sozialversicherung. Der Beitrags-
satz für die Arbeitgeber lag 2007 bei 
mindestens 19,5% (höher für Schwerar-
beiter), jener der Beschäftigten bei 9,5%. 
Defizite gleicht hier ebenfalls der Staat 
aus. Wegweisende Reformen wurden in 
den Jahren 2000 und 2004 beschlossen 
(Holzmann/Guven 2009: 211-35; Ghinara-
ru 2011). Aufgrund der ersten wird die 
Regelaltersgrenze bis auf 60 (Frauen) 
bzw. 65 (Männer) im Jahr 2015 ansteigen, 
die Mindestbeitragszeit wird auf 15 Jah-
re angehoben, und der Bezug einer „vol-
len“ Rente setzt dann 30 (Frauen) bzw. 
35 (Männer) Versicherungsjahre voraus. 
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Die Leistungshöhe bestimmt sich nach 
einem Punktesystem (berechnet nach 
dem individuellen Verdienst im Verhält-
nis zum Durchschnittsverdienst). Die Ge-
setzgebung von 2004 bestimmte, dass ab 
2008 der Arbeitnehmerbeitrag zur ersten, 
umlagefinanzierten Säule absinkt und an-
fangs 2%, ab 2016 dann 6% in die zweite, 
kapitalgedeckte Säule umgelenkt werden. 
Diese Regelung ist verpflichtend für alle 
Versicherten, die 2008 jünger als 36 Jahre 
waren und optional für jene zwischen dem 
36. und 45. Lebensjahr.

Lettland nahm bereits 1996 eine ein-
schneidende Reform der Rentenversi-
cherung vor, als es das NDC-Prinzip mit 
„Verzinsung“ der Beiträge gemäß der 
Lohnentwicklung einführte. Der so gebil-
dete virtuelle „Kapitalstock“ wird zu Pen-
sionsbeginn (derzeit ab 62 Jahren nach 
mindestens 10 Beitragsjahren) entspre-
chend der durchschnittlichen ferneren 
Lebenserwartung in regelmäßige Renten-
zahlungen umgewandelt, die nachfolgend 
an die Preisentwicklung angepasst wer-
den. Beitragspflicht besteht für Beschäf-
tigte und Selbständige. Der Beitragssatz 
belief sich 2001 auf 20%, als auch hier 
eine zweite, kapitalgedeckte Säule etab-
liert wurde. Diese ist verpflichtend für alle 
Erwerbstätigen, die damals jünger als 30 
Jahre waren (optional in der Altersspanne 
30 bis 49). Durch den steigenden Beitrag 
zur zweiten Säule (anfangs 2%; 2010: ge-
plant 10%) verminderte sich der Anteil 
für das NDC-System entsprechend. Das 
angesammelte Kapital kann entweder in 
eine Zeitrente umgewandelt oder auf das 
NDC-Konto transferiert und als entspre-
chend höhere staatliche Rente bezogen 
werden.
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3. Die Rentenreformen in 2008 und später

Der wirtschaftliche Einbruch im Jahr 2008 
(und in einigen Ländern auch noch in 
2009 und darüber hinaus) hat überall die 
Sozialausgabenquote ansteigen lassen, 
z.T. wegen höherer Ausgaben für die sozi-
ale Sicherheit, auf jeden Fall aber wegen 
der geschrumpften Bezugsbasis. Diese 
Feststellung trifft auch auf die Quote der 
staatlichen Rentenausgaben zu, die insbe-
sondere in Irland, Lettland und Rumänien 
in die Höhe schnellte (Tabelle 1, Zeilen 6, 
7 und 8). Ab 2008 haben sich die sozial-
politischen Reformen mit dem Ziel der fis-
kalischen Konsolidierung in den meisten 
der neun Länder hauptsächlich auf den 
Bereich der Alterssicherung konzentriert, 
nicht zuletzt weil dieser – abgesehen von 
Irland und Großbritannien – den größten 
Block der Sozialausgaben ausmacht.

3.1. DiE SüDEURoPäiSchEn 
LänDER: GRiEchEnLAnD, 
itALiEn, PoRtUGAL UnD 
SPAniEn

Griechenland ist eindeutig der Nachzügler 
unter den südeuropäischen Ländern, was 
sozialpolitische Reformen allgemein und 
speziell die Anpassung des Alterssiche-
rungssystems an veränderte Rahmenbe-
dingungen angeht. Bereits in den 1990er 
Jahren wurden die Ineffektivität und Inef-
fizienz des griechischen Wohlfahrtsstaa-
tes sowie die disparaten Leistungsniveaus 
(massive Begünstigung der öffentlich 
Bediensteten und einiger Selbständigen-
gruppen) beklagt und eine zur Krise füh-
rende Reformunfähigkeit konstatiert (Kat-

rougalos 1996; Venieris 1996).
Zu drastischen Rentenreformen kam 

es erst aufgrund der Auflagen im Zusam-
menhang mit den Kreditzusagen ab 2010 
(Nektarios 2012: 267-70). Sie zielten dar-
auf, die Defizite des öffentlichen Systems 
abzubauen und das Ausgabenniveau lang-
fristig zu stabilisieren. Bedeutsam war 
jedoch eine bereits 2008 durchgeführte 
Strukturreform des äußerst komplexen 
griechischen Alterssicherungssystems, 
das zweistufig aufgebaut aus einer ein-
kommensbezogenen allgemeinen Pflicht-
versicherung und einer (überwiegend) 
verpflichtenden, ebenfalls verdienstbezo-
genen Zusatzversicherung besteht. Die 
vordem 133 nach Berufsgruppen differen-
zierten selbständigen Einrichtungen der 
Zusatzversicherung wurden auf 13 redu-
ziert. Vereinheitlichte Regeln sollen grö-
ßere Transparenz und Fairness herstellen 
und Verwaltungskosten einsparen. Ab 
2012 werden alle Zusatzrentensysteme in 
einen Rentenfonds zusammengeführt.

2010 beschloss das griechische Parla-
ment, den für die Pensionshöhe maßgeb-
lichen Steigerungssatz pro Beitragsjahr 
von 2 bis 3% auf 0,8 bis 1,5% je nach Ver-
sicherungsdauer abzusenken. Weiterhin 
wird das Standardrentenalter für Frauen 
und Männer bis 2013 auf 65 Jahre verein-
heitlicht. Für eine ungekürzte Rente wer-
den künftig 40 statt 35 Versicherungsjahre 
erforderlich sein, und die Renten werden 
auf Grundlage der gesamten Erwerbs-
karriere und nicht mehr der besten fünf 
aus den letzten zehn Versicherungsjah-
ren bemessen. Ohne Abschläge (6% pro 
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Jahr) sollten nur noch diejenigen vorzeitig 
(ab dem 60. Lebensjahr) in Rente gehen 
können, die 40 Versicherungsjahre nach-
weisen. Ab 2021 wird das Rentenalter alle 
drei Jahre entsprechend der Entwicklung 
der ferneren Lebenserwartung angepasst. 
Zwei der vorher 14 Monatszahlungen pro 
Jahr wurden gestrichen und durch einen 
(weitgehend) einheitlichen Bonus von 
800 € nur für über 60-jährige Rentner 
ersetzt. Weiterhin wurde beschlossen, 
dass die Anpassung der laufenden Renten 
nicht höher ausfallen darf als der Anstieg 
der Konsumentenpreise, und für die Jah-
re 2010 bis einschließlich 2014 wurde die 
Indexierung ganz ausgesetzt. Außerdem 
sind weitere Maßnahmen zu ergreifen, 
wenn Projektionen ergeben, dass bis 
2060 ein Anstieg der Rentenausgaben 
um mehr als 2,5% des Bruttoinlands-
produkts (gegenüber Stand 2009) droht. 
Nachfolgend wurden im Jahr 2012 eine 
neue (NDC-ähnliche) Rentenformel mit 
einem eingebauten Nachhaltigkeitsfaktor 
für die Zusatzrenten beschlossen, Renten 
des allgemeinen Systems oberhalb von 
1.300 € um 12% gekürzt (2010 Renten 
über 1.400 € bereits um 8%), der Zugang 
zu Erwerbsunfähigkeitsrenten erschwert 
und im Bereich der defizitären Zusatzver-
sicherungen unverhältnismäßig hohe Ein-
malzahlungen (anstatt des Bezugs einer 
laufenden Rente) limitiert. Ab 2015 wer-
den die Zusatzrenten nicht mehr durch 
den Staat garantiert, d.h. keine Zuschüs-
se mehr geleistet (European Commission 
2012a: 98). 4

4 Während im Zeitraum 2005 bis 2008 Portugal 
den prognostizierten Anstieg der Rentenausga-

Der Schuldenschnitt Ende 2012 be-
deutete, dass die Sozialversicherungs-
fonds einen Großteil ihrer in griechischen 
Staatanleihen gehaltenen Reserven verlo-
ren, und die aktuellen Finanzierungspro-
bleme der Rentenversicherung wurden 
dadurch verschärft, dass die Staatszu-
schüsse gekürzt wurden und aufgrund 
der sinkenden Beschäftigung weniger 
Beitragseinnahmen generiert werden. Mit 
dem von der „Troika“ bewilligten Hilfspa-
ket vom November 2012 waren als Aufla-
gen verbunden, das Standardrentenalter 
rasch auf das 67. Lebensjahr anzuheben, 
Beschäftigten mit 40 Versicherungs-
jahren erst ab dem 62. Lebensjahr den 
Rentenzugang mit Abschlägen zu erlau-
ben und denjenigen, die von der ehedem 
günstigeren Berechnungsformel profitier-
ten und/oder vorzeitig Leistungen bean-
spruchten, die Renten oberhalb von 1.000 
€ um 5 bis 20% zu kürzen. Letztgenannte 
Maßnahme ist aus verfassungsrechtlichen 
Gründen umstritten.

Um den Anstieg der Staatsverschul-
dung zu begrenzen und immer höhere 
Zinsen für neue Kredite zu vermeiden, 
wurden zwischen 2009 und 2011 ein-
schneidende Veränderungen am italieni-
schen Rentenversicherungssystem vorge-
nommen (vgl. dazu Ministero 2012: 41-3). 
Die Harmonisierung der berufsgruppen-

ben bis 2050 am stärksten bremsen konnte, ist 
es im Vergleich der Rechnungen von 2008 und 
2011 nun Griechenland, das mit einer Minde-
rung des Anstiegs um 8,7 Prozentpunkte (von 
24,1% auf 15,4% des BIP) den vordersten Platz 
einnehmen würde, sollten die verabschiedeten 
Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden 
(Europäische Kommission 2009: 291; 2012a: 
143 und 328).
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spezifischen Versicherungseinrichtungen 
wurde weiter vorangetrieben (u.a. Anglei-
chung der für ein NDC-System bedeut-
samen Beitragssätze). Weiterhin wurde 
der Prozess der Vereinheitlichung des 
Rentenalters von Frauen (bislang 60) und 
Männer (regulär 65 Jahre) beschleunigt 
und wird 2018 vollständig abgeschlossen 
sein. Für im öffentlichen Dienst beschäf-
tigte Frauen erfolgte die Anhebung früher 
und abrupt, nämlich binnen eines Jahres 
von 61 auf 65 (2010/11) und dann noch-
mals – wie auch für alle Männer – um ein 
weiteres Jahr von 65 auf 66 (2011/12). 
Weiterhin werden das Standardrentenal-
ter und das Zugangsalter für Senioritäts-
renten ab 2013 an die Entwicklung der 
ferneren Lebenserwartung gekoppelt. 
Deshalb wird für das Jahr 2019, spätes-
tens aber 2021 für Männer und Frauen 
im privaten wie öffentlichen Sektor eine 
Regelaltersgrenze von 67 Jahren erwartet, 
die dann bis 2050 auf knapp 70 Jahre stei-
gen soll. Somit werden auch die Seniori-
tätsrenten – im Jahr 2012 möglich nach 42 
(Männer) bzw. 41 (Frauen) Beitragsjahren 
oder ab 62 nach 35-jähriger Beitragszeit 
– faktisch abgeschafft, da die Vorausset-
zungen den steigenden Altersgrenzen fol-
gen und ein vorzeitiger Rentenbezug nur 
mit Abschlägen möglich ist und wenn die 
Rentenhöhe die Minimalrente (644 € in 
2012) um das 1,5-fache übersteigt. Im Ge-
genzug sollen entsprechende Zuschläge 
bei Weiterarbeit bis zum 70. Lebensjahr 
zu Renten führen, die den Lebensstan-
dard sichern. Erhebliche kurz- und mit-
telfristige Einsparungen entstehen durch 
die beschleunigte Umsetzung des NDC-
Systems: Ab 2012 werden Neurenten „pro 
rata“ nach den vor 1995 zurückgelegten 

Versicherungszeiten im „alten System“ 
und den Beitragsjahren ab 1995 nach 
der NDC-Variante berechnet. Schließlich 
werden die Anpassung der Renten an die 
Preisentwicklung für Renten oberhalb 
von 1.400 € für die Jahre 2012 und 2013 
ausgesetzt und die höchsten Renten mit 
einem „Solidaritätsbeitrag“ belegt.

Die jüngste Rentenreform in Spanien 
basiert auf einem Anfang 2011 erneuer-
ten „Toledo-Pakt“ zwischen der (damals 
sozialdemokratischen) Regierung und 
den Sozialpartnern. Zu den wesentlichen 
Änderungen, die überwiegend zwischen 
2013 und 2027 wirksam werden sollen, 
gehört eine Anhebung des Standardren-
tenalters von 65 auf 67 Jahre (unverändert 
65 für Erwerbstätige mit 38,5 Versiche-
rungsjahren). Unter der Voraussetzung 
von mindestens 33 zurückgelegten Ver-
sicherungsjahren ist ein vorzeitiger Ren-
tenbezug ab dem 63. Lebensjahr mit 
Abschlägen (7,5% pro Jahr) möglich (für 
Arbeitslose bereits ab dem 61. Lebens-
jahr), während ein hinausgeschobener 
Renteneintritt mit Zuschlägen (zwischen 
zwei und vier Prozent p.a.) belohnt wird. 
Für den Bezug einer „vollen“ Rente wer-
den künftig 37 statt 35 Beitragsjahre 
notwendig sein (nach 15 Jahren werden 
weiterhin 50% erreicht), und die Renten-
berechnung erfolgt ab 2022 nicht mehr 
auf der Basis des Verdienstes der letz-
ten 15, sondern der letzten 25 Versiche-
rungsjahre. Schließlich wird ab 2027 ein 
Nachhaltigkeitsfaktor eingeführt, durch 
den die relevanten Systemparameter (z.B. 
die erforderlichen Versicherungsjahre für 
eine Vollrente oder das Standardrentenal-
ter) alle fünf Jahre an die Entwicklung der 
Lebenserwartung angepasst werden.
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Portugal wurden im Zusammenhang 
mit den Kredithilfen nur wenige renten-
politische Reformmaßnahmen auferlegt, 
um kurzfristig das Staatsdefizit zu sen-
ken. So wurden die Renten im Jahr 2011 
nicht indexiert (im Jahr 2012 nur ein In-
flationsausgleich für die allerniedrigsten 
Renten), Renten oberhalb von 1.500 € 
monatlich wurden mit einem speziellen 
Sozialbeitrag belegt, und die 13. und 14. 
Monatszahlung wurde für Bezieher von 
Renten oberhalb von 1.100 € abgeschafft. 
Schließlich wurde der seit 2009 stark ge-
stiegene Zugang in die Frührente wegen 
Arbeitslosigkeit dadurch eingeschränkt, 
dass ältere Erwerbslose Leistungen der 
Arbeitslosenversicherung nur noch für 
maximal 18 Monate erhalten, aber frü-
hestens mit 62 Jahren eine Rente bezie-
hen können. Weiterhin wurden die Be-
schäftigten der staatseigenen Betriebe 
(Banken, Telekommunikation) in die um-
lagefinanzierte Rentenversicherung ein-
gegliedert und insgesamt 9,3 Mrd. € der 
Kapitalreserven dieser Sondersysteme 
zur Defizitverminderung an den Staats-
haushalt transferiert.

Ab 2010 haben drei der vier südeu-
ropäischen Länder die Reformbemühun-
gen deutlich intensiviert; Portugal hatte 
sein Alterssicherungssystem bereits vor 
dem Ausbruch der Finanzmarktkrise re-
formiert. Das prognostizierte Wachstum 
der öffentlichen Rentenausgaben bis 
2050 fällt dadurch erheblich niedriger 
aus als noch für den Ageing Report 2009 
errechnet wurde (Tabelle 1, Zeile 8 (Seite 
12; European Commission 2012a: 142-4). 
Inhaltlich holten die vier Länder damit 
Veränderungen nach, die in anderen eu-
ropäischen Ländern schon teilweise ein 

Jahrzehnt früher verabschiedet wurden. 
Im Einzelfall fielen die Reformen drasti-
scher aus als die beispielsweise in Finn-
land, Belgien oder Österreich beschlosse-
nen Veränderungen. In Portugal, Spanien 
und Griechenland bleiben die Rentenver-
sicherungen weiterhin leistungsdefiniert 
(defined benefit), aber durch veränderte 
Regeln der Bemessung von Neurenten 
sowie ausgesetzte bzw. ungünstigere 
Indexierungsregeln für Bestandsrenten 
kommt es rasch zu einer Absenkung der 
Leistungsniveaus, so dass kurzfristig Aus-
gabenersparnisse entstehen und Haus-
haltsdefizite vermindert werden können. 
Vor allem mittel- und langfristig werden 
zusätzliche Ausgabeneffekte dadurch er-
zielt, dass das Standardrentenalter ver-
einheitlicht – also Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen sowie zwischen Be-
rufsgruppen abgebaut –  und insgesamt 
mit kurzen Übergangsfristen angehoben 
wird. Dies entspricht den Forderungen 
der Europäischen Kommission (2012b) 
und der OECD (2011), Pfade in die Früh-
verrentung zu schließen, Anreize für ein 
längeres Erwerbsleben zu schaffen und 
den Erstbezug einer Altersrente hinaus-
zuschieben. Alle vier Länder entsprachen 
der Forderung nach finanzieller Nach-
haltigkeit von Alterssicherungssystemen 
auch dadurch, dass das Standardrentenal-
ter und andere Systemparameter künftig 
an die Entwicklung der ferneren Lebens-
erwartung gekoppelt werden. Lediglich 
der Erwartung, die betriebliche oder indi-
viduelle kapitalgedeckte Vorsorge zu stär-
ken, kommen sie nur bedingt nach, da es 
ihnen derzeit an Mitteln fehlt, die Verbrei-
tung privater Altersvorsorge durch Sub-
ventionen oder Steuervorteile fördern.
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Angesichts der kritischen Situation 
von Wirtschaft und Staatsfinanzen sind 
Vorkehrungen wichtig, die die soziale 
Angemessenheit der Alterssicherungsleis-
tungen weiterhin gewährleisten. In Portu-
gal werden nach wie vor niedrige Renten 
von ehemals Beschäftigten mit mindes-
tens 15-jähriger Versicherungsdauer aus 
Steuermitteln auf ein Mindestsicherungs-
niveau aufgestockt. Andere Personen ab 
dem 65. Lebensjahr sind zum Bezug ei-
ner bedürftigkeitsgeprüften „Sozialrente“ 
berechtigt. Solche zweistufig gestalteten 
Mindestsicherungseinrichtungen – bei 
Vorliegen von wenigstens einer bestimm-
ten Anzahl von Versicherungsjahren 
ohne, sonst ab Erreichen des gesetzlichen 
Rentenalters mit Bedürftigkeitsprüfung 
– existieren auch in Griechenland und 
Spanien. Griechenland hat im Jahr 2010 
sogar das unterste Auffangnetz für die 
Altenbevölkerung gestärkt (Matsaganis 
2011: 505-6): Eine Basisrente in Höhe von 
360 € wird ab 2015 bei der Rentenberech-
nung berücksichtigt; für Personen mit 
weniger als 15 Beitragsjahren ist diese 
Leistung bedürftigkeitsgeprüft. Weiterhin 
wurden in Portugal und Griechenland die 
Bezieher niedriger Renten von nomina-
len Kürzungen verschont, und in Spanien 
und Portugal wurden nur niedrige Renten 
bzw. die Mindestsicherungsleistungen 
weiterhin an die Konsumentenpreise an-
gepasst.

3.2. DiE AnGELSächSiSchEn 
LänDER: GRoSSbRitAnniEn 
UnD iRLAnD

Die Finanzmarktkrise hat die Vermö-
gensbestände der irischen Betriebsren-

tenfonds und auch des NPRF schwer ge-
troffen. So wiesen 2011 noch etwa 70% 
der leistungsdefinierten Rentenpläne eine 
Unterdeckung auf, die die Pensionsfonds 
bis 2015 abzubauen haben. Sie müssen 
zusätzlich eine Risikoreserve bilden. Zu-
gleich wurden jedoch die Pensionsfonds 
mit einer jährlichen Sonderabgabe von 
0,6% auf die angesammelten Kapital-
bestände belegt, und die steuerliche 
Abzugsfähigkeit der Beiträge von Ar-
beitgebern und Beschäftigten zu den Be-
triebsrentenfonds wurde eingeschränkt. 
Öffentlich Bedienstete müssen nun einen 
(höheren) Eigenbeitrag für ihre Betriebs-
rente leisten, und Neueingestellte müssen 
mit ungünstigeren Berechnungs- und 
Anpassungsregeln rechnen. Als Teil der 
Vereinbarungen im Rahmen der Kredithil-
fen für Irland wurde 2011 eine Erhöhung 
des Rentenalters beschlossen. Die Mög-
lichkeit zum Bezug der Transitional State 
Pension ab dem 65. Lebensjahr (wenn An-
sprüche auf eine volle Grundrente beste-
hen) wird ab 2014 gänzlich abgeschafft, 
und das reguläre Rentenalter steigt von 
66 auf 67 bis zum Jahr 2021 und weiter 
auf 68 bis zum Jahr 2028. Die Grundrente 
wird ab 2009 und bis auf weiteres nicht 
mehr indexiert. Weiterhin wurde ein Teil 
des im nationalen Rentenreservefonds 
(NPRF) angesammelten Kapitals zur Re-
Kapitalisierung der irischen Banken ein-
gesetzt. Zuvor hatte die Regierung bereits 
die Zahlungen an den NPRF ausgesetzt, 
muss sie doch bereits mit Steuermitteln 
die wachsenden Defizite des Sozialversi-
cherungsfonds ausgleichen.

Großbritannien hat auf die Wirtschafts- 
und Haushaltsprobleme und die rascher 
als erwartet steigende Lebenserwartung 
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erst ab dem Jahr 2011 mit einer Reform 
der staatlichen Alterssicherung reagiert. 
Der Anstieg des Rentenalters für Frauen 
von 60 auf 65 Jahre wird von 2020 auf 
2018 vorgezogen und der Übergang vom 
65. auf das 66. Lebensjahr dann bereits 
für beide Geschlechter bis Oktober 2020 
vollzogen (statt erst 2026). Der „draft Pen-
sions Bill“  5 vom Januar 2013 sieht vor, 
die stärker steigende Restlebenserwar-
tung durch die vorgezogene Anhebung 
des Rentenalters auf das 67. Lebensjahr 
auszugleichen (2028 statt 2036). Für die 
Folgezeit wird eine automatische Anbin-
dung des Rentenalters an die Lebenser-
wartung erwogen, so dass die Erhöhung 
auf das 68. Lebensjahr möglicherweise 
früher als 2007 beschlossen erfolgt. Von 
diesen Änderungen werden auch die Zu-
satzrenten der öffentlich Bediensteten 
betroffen sein. Die Gesetzesvorlage der 
Regierung enthält weiterhin die Zusam-
menfassung der BSP und der S2P in ei-
ner Einheitsrente, die oberhalb bedürftig-
keitsgeprüfter Leistungen liegen, nach 35 
Versicherungsjahren in voller Höhe ge-
währt und mindestens entsprechend der 
Lohnentwicklung angepasst werden soll.

Großbritannien unterscheidet sich 
damit deutlich von Irland (und den süd-
europäischen Ländern). Trotz rapide 
steigender Staatsverschuldung war der 
externe Anpassungsdruck auf das Alters-
sicherungssystem bislang geringer, so 
dass die Ziele der 2007 beschlossenen 
Reformen – Basissicherung ohne Bedürf-

5 Vgl. dazu die Informationen auf http://www.
dwp.gov.uk/policy/pensions-reform/the-draft-
pensions-bill/

tigkeitsprüfung und damit stärkere Anrei-
ze für die ergänzende Altersvorsorge bei 
allen Beschäftigten – nicht zur Disposition 
gestellt, sondern im Gegenteil bekräftigt 
werden (sollen).

3.3. DiE mittEL- UnD oSt-
EURoPäiSchEn LänDER: 
LEttLAnD, RUmäniEn UnD 
UnGARn

Alterssicherungsreformen in den MOE-
Staaten waren überwiegend von äußeren 
Faktoren bestimmt – zunächst durch den 
Zwang zur Anpassung an wirtschaftliche 
Umwälzungen, dann durch das maßgeb-
lich von internationalen Akteuren beför-
derte Streben nach „modernen“ kapi-
talgedeckten Pensionen und schließlich 
durch die Krisenentwicklungen seit 2008 
(Hirose 2011a: 23). Der wirtschaftliche 
Einbruch war aber vornehmlich Auslö-
ser und nicht Hauptursache für die vor-
genommenen Änderungen (Fultz 2012: 
3). Die Alterssicherungssysteme standen 
zuvor bereits vor Problemen, deren Bear-
beitung sich nun aufdrängte bzw. auf die 
von außen gedrängt wurde. Ziele jüngerer 
Reformen (SSA 2012) sind zum einen die 
kurzfristige Sicherung der Systemstabili-
tät durch Verschiebungen von der zweiten 
zur ersten Säule und Einschränkungen 
der umlagefinanzierten Leistungen, zum 
anderen die langfristige Nachhaltigkeit 
durch die Anhebung von Altersgrenzen 
und eine geringere Anpassung laufender 
Renten.

Ungarn, das schon vor 2008 die höchs-
te Staatsverschuldung aller im Jahr 2004 
der EU beigetretenen Länder aufwies, 
war infolge der Wirtschaftskrise auf in-
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ternationale Hilfskredite angewiesen, die 
mit der Verpflichtung zu Strukturrefor-
men einhergingen. Entsprechend wurden 
in einem Maßnahmenpaket (Simonovits 
2011: 289) die Anhebung des Pensionsal-
ters von 62 auf 65 Jahre zwischen 2014 
und 2022, die Umstellung der Rentenan-
passung an die Preisentwicklung und die 
Abschaffung der 13. Monatspension be-
schlossen. Die 2010 gewählte Regierung 
Orbán lehnte die Inanspruchnahme ex-
terner „Rettungsschirme“ ab und wandte 
sich der Gesamtstruktur des Systems zu, 
um finanziellen Spielraum zu gewinnen. 
Durch die Absenkung der Beiträge für 
die erste Säule und ihre Umwidmung für 
den Aufbau der zweiten, kapitalgedeckten 
Säule fehlten Finanzmittel zur Bedienung 
der weiterhin bestehenden Ansprüche 
im Umlagesystem, die die Regierung 
mit staatlichen Zuschüssen ausgleichen 
musste, was letztlich die Staatsverschul-
dung erhöhte. Mehrere Gesetze zum Jah-
resende 2010 sorgten deshalb für eine zu-
nächst vorübergehende, dann dauerhafte 
Umschichtung von Beitragszahlungen 
und Kapitalbeständen von der zweiten in 
die erste Säule (verbunden mit der Gut-
schrift entsprechender Anwartschaften). 
Man schaffte das Mehrsäulensystem 
faktisch wieder ab und konnte durch 
die „Konfiszierung“ des in den privaten 
Pensionsfonds akkumulierten Kapitals 
kurzfristig das Haushaltsdefizit und die 
Staatsverschuldung senken, erhöhte an-
dererseits aber durch die Übertragung 
der in der zweiten Säule erworbenen An-
wartschaften die langfristigen Verbind-
lichkeiten („implizite Schuld“) der umla-
gefinanzierten Pensionsversicherung. Zur 
Dämpfung des Ausgabenanstiegs wurden 

im Jahr 2011 die Zugänge zum vorzeiti-
gen Rentenbezug mittels Invaliditätspen-
sionen und aufgrund langjähriger Bei-
tragszahlungen nahezu geschlossen. Nur 
Frauen können unabhängig vom Alter 
nach 40 Versicherungsjahren (einschließ-
lich Erziehungszeiten) ihre Pension bean-
spruchen.

Im ebenfalls von der Rezession be-
troffenen und auf einen 20-Mrd.-€-Kredit 
des IWF angewiesenen Rumänien sind 
die vorgenommenen Änderungen ähnlich 
umfangreich. Allerdings wurde das ge-
rade erst eingeführte Mehrsäulensystem 
dabei nicht angetastet, und 2009 wurde 
noch eine Mindestrente in Höhe von etwa 
80 € monatlich eingeführt. Die in 2011 in 
Kraft getretenen Maßnahmen umfassen 
neben der schon erwähnten sukzessiven 
Anhebung des Pensionsalters eine weite-
re Erhöhung für Frauen auf 63 Jahre bis 
2030. Weiterhin steigen die Mindestbei-
tragszeit (von 13 auf 15 Jahre bis 2015) 
und die für den Bezug einer „vollen“ Ren-
te notwendigen Versicherungsjahre auf 
35 (für Männer bis 2015, für Frauen bis 
2030). Der Wert eines Rentenpunkts blieb 
im Jahr 2011 und 2012 unverändert, und 
die jährliche Anpassung der Renten wird 
bis 2030 schrittweise von der Anbindung 
an die Lohnentwicklung auf eine reine 
Preisindexierung umgestellt. Schließlich 
wurden die bis dahin wesentlich gene-
röseren Sondersysteme in die allgemei-
ne Rentenversicherung einbezogen und 
empfindliche Einschränkungen – betref-
fend die Zugangsmöglichkeiten und Ab-
schläge – bei den Früh- und Erwerbsmin-
derungsrenten vorgenommen.

Innerhalb der EU fiel der ökonomi-
sche Einbruch in Lettland am drastischs-
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ten aus (minus 18% allein im Jahr 2009), 
und auch hier musste man um externe 
Hilfe nachsuchen. Angesichts der ver-
gleichsweise starken Verlagerung von 
Verantwortung und Risiken auf den Ein-
zelnen (durch das NDC-System und die 
kapitalbasierte 2. Säule) lag der Reform-
schwerpunkt zunächst auf der Sicherung 
kurzfristiger Finanzierbarkeit, während 
später auch Maßnahmen zur Gewährleis-
tung der Nachhaltigkeit ergriffen wurden. 
So nahm auch der lettische Gesetzgeber 
eine Verlagerung zugunsten der ersten 
Säule vor, indem der zwischenzeitlich auf 
8% gestiegene Beitragssatz für die zwei-
te Säule vorübergehend auf 2% gesenkt 
und die Differenz in die umlagefinan-
zierte erste Säule umgeleitet wurde, um 
Finanzierungslücken zu schließen (2013 
steigt der Beitragssatz zu Lasten der ers-
ten Säule wieder auf 6% an). Weiterhin 
wurde 2010 beschlossen, die Renten bis 
2013 nicht anzupassen, wodurch sich der 
Realwert der Pensionen erheblich vermin-
dert. 6 Auf die langfristige Finanzierbar-
keit der umlagefinanzierten Säule zielen 
die Beschlüsse von 2012, zwischen 2014 
und 2025 das Pensionsalter weiter von 
62 auf 65 Jahre und die Mindestversiche-

6 Auf Dauer verloren haben auch diejenigen, die 
nach 2009 erstmals eine Pension der ersten 
Säule erhielten. Quasi-automatisch führten im 
NDC-System weniger Beitragszahler und der 
signifikant verringerte Durchschnittsverdienst 
infolge der Krise zu einer entsprechenden 
Abwertung des virtuellen „Kapitals“, das in eine 
Pension umgewandelt wird. 2009 oder 2011 
in Rente zu gehen, bedeutete bei ansonsten 
identischen Erwerbsverläufen eine Differenz 
von über 30% (European Commission 2012: 105 
[Appendix]).

rungsdauer von 10 auf 20 Jahre bis 2020 
anzuheben.

Die im Gefolge des wirtschaftlichen 
Einbruchs in den drei post-sozialistischen 
Ländern beschlossenen und teilweise be-
reits umgesetzten Maßnahmen ähneln 
– was die umlagefinanzierte Pensions-
versicherung angeht – denen in den vier 
südeuropäischen Ländern: Kurzfristige 
Einsparungen durch eine ungünstigere 
bzw. ausgesetzte Anpassung laufender 
Renten und langfristig – mit Blick auf 
den demografischen Wandel – durch die 
Erhöhung des Renteneintrittsalters. Die 
angestrebten Zielwerte bleiben jedoch 
deutlich hinter denen in Großbritannien, 
Italien, Irland oder Spanien zurück, was 
angesichts der um durchschnittlich etwa 
drei Jahre niedrigeren Lebenserwartung 
im Alter 65 nachvollziehbar ist (Tabelle 1, 
Seite 12, Zeile 5).
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4. Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Die Alterssicherungssysteme der drei 
Ländergruppen stehen ungeachtet der 
innerhalb der Gruppen bestehenden 
Unterschiede vor je spezifischen Her-
ausforderungen, und sie teilen zwei Ge-
meinsamkeiten. In allen neun Ländern 
werden die staatlichen Rentenausgaben 
(hauptsächlich) durch lohnbezogene Bei-
träge der Erwerbstätigen bestritten. Das 
akute Finanzierungsproblem besteht in 
einer durch hohe Arbeitslosigkeit und 
Lohnsenkungen schrumpfenden Bei-
tragsbasis, wobei die Einnahmeverluste 
derzeit in Griechenland und Spanien am 
größten sind. Eine weitere gemeinsame 
Herausforderung resultiert aus dem de-
mografischen Wandel, d.h. dem wachsen-
den Altenanteil und sich demzufolge un-
günstiger entwickelnden Verhältnis von 
Beitragszahlern zu Leistungsempfängern. 
Dieses Problem wird in Großbritannien 
und Irland relativ am wenigsten virulent 
werden, dagegen in den drei Transforma-
tionsländern am schwierigsten zu meis-
tern sein. So kommt in Rumänien bereits 
jetzt ein Rentner auf einen Beitragszahler 
(Tabelle 1, Seite 12, Zeilen 3 und 4). Es 
besteht somit die Möglichkeit, dass die 
Gesellschaften dieser Länder „alt“ wer-
den, bevor sie ein „westliches“ Wohl-
standsniveau erreichen. Unter diesen 
Umständen würden die Ziele der Alters-
sicherungspolitik, „Angemessenheit“ und 
„Nachhaltigkeit“ (European Commission 
2010), bei engen politischen und finanzi-
ellen Handlungsspielräumen deutlich in 
Konflikt zueinander treten.

Die Krisenreaktionen in Irland und 
Großbritannien offenbarten ein spezifi-
sches Problem der liberalen Wohlfahrts-
staaten, nämlich eine Basissicherung 
zu gewährleisten, die tatsächlich Alters-
armut vermeidet. Deshalb blieben der 
irischen Regierung als Hebel lediglich 
das Aussetzen der Indexierung und eine 
rasche Anhebung des Rentenalters, wäh-
rend Großbritannien seine staatlichen 
Pensionssysteme stärker „armutsfest“ 
gestaltet und Mehrausgaben ebenfalls 
durch eine Anhebung des Rentenalters 
auszugleichen versucht. Das zweite Pro-
blem der beiden angelsächsischen Län-
der besteht in dem großen Gewicht, das 
der privaten, kapitalgedeckte Säule bei 
der Lebensstandardsicherung zukommt. 
Die Kapitalreserven der Pensionsfonds 
schrumpften in der Finanzmarktkrise von 
2008 dramatisch, wodurch entweder die 
kurz vor dem Rentenalter stehenden Be-
schäftigten in beitragsdefinierten oder 
die Arbeitgeber als „sponsors“ von leis-
tungsdefinierten Betriebsrentensystemen 
vor ernsthafte Schwierigkeiten gestellt 
wurden. Da solche Verwerfungen auf den 
Finanzmärkten unvorhersehbar und auch 
in Zukunft nicht ausgeschlossen sind, 
betrifft diese Herausforderung auch die 
post-sozialistischen Länder mit einer ob-
ligatorischen zweiten Säule, der künftig 
eine größere Rolle im Alterseinkommens-
mix zukommen soll(te).

Mit dem Aufbau dieser zweiten Säu-
le hängt auch die spezifische Herausfor-
derung der drei Transformationsländer 
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zusammen, die auch als „Doppelzahler“-
Problem bekannt ist: Die Entscheidung 
für ein Mehrsäulen-System bedeutete, 
dass der bislang in die umlagefinanzierte 
Säule fließende Beitragssatz vermindert 
wurde. Während die jüngeren Kohorten 
nun Kapital für einen Teil ihres späteren 
Alterseinkommens ansparen, müssen 
noch für mehrere Jahrzehnte die Ansprü-
che der heutigen und der künftigen Pensi-
onäre, die nicht (oder nur pro rata) in die 
zweite Säule einbezogen wurden, bedient 
werden. Die geringeren Beitragseinnah-
men der ersten Säule reichen dafür nicht 
aus (Holzmann/Guven 2009: 170, 230-1), 
und entstehende Defizite konnten nur so 
lange problemlos mit Zuschüssen aus 
dem Staatshaushalt ausgeglichen werden, 
wie dieser nicht selbst unter Druck geriet. 
Dies war jedoch nach dem drastischen 
wirtschaftlichen Einbruch im Jahr 2009 
der Fall. Überdies hat die Erfahrung mit 
der Finanzmarktkrise von 2008 in diesen 
Ländern sowohl das Vertrauen der Bevöl-
kerung in die kapitalgedeckte Altersvor-
sorge erschüttert, als auch bei politischen 
Akteuren ein Umdenken ausgelöst und 
dazu beigetragen, dass nicht nur in Un-
garn und Lettland, sondern auch in wei-
teren Ländern (z.B. Polen und Slowakei) 
die obligatorische zweite Säule entweder 
zurückgefahren, auf eine freiwillige Basis 
gestellt oder – wie in Ungarn – gar wieder 
ganz abgeschafft wurde, womit man sich 
wiederum andere, langfristige Probleme 
einhandelte (vgl. dazu Orenstein 2011; 
Drahokoupil/Domonkos 2012).

Die spezifische Herausforderung der 
südeuropäischen Länder besteht darin, 
dass ihre Rentenversicherungen bislang 
recht generös waren (jedenfalls für große 

Gruppen von Erwerbstätigen) und des-
halb die Sozialleistungsstruktur eine star-
ke „Alterslastigkeit“ aufweist (s.o.). Durch 
die jüngst ergriffenen Maßnahmen wird 
das Wachstum der Ausgaben für staatli-
che Pensionen (als Anteil vom Sozialpro-
dukt) nur gebremst bzw. in Italien auch 
vorübergehend absinken, so dass nach 
wie vor wenig Raum besteht, die Ausga-
ben für „Sozialinvestitionen“ – in Bildung, 
Arbeitsmarktpolitik, Kinderbetreuung – 
zu steigern. Diese Investitionen wieder-
um sind bedeutsam für die wirtschaftliche 
Entwicklung und damit auch für die Fi-
nanzierung der umlagefinanzierten Pensi-
onen in alternden Gesellschaften.
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5. Konsequenzen der bisherigen Rentenreform

Betrachtet man die Einkommenssituation 
der älteren Menschen in den neun Län-
dern, zeigt sich für das Jahr 2011 ein sehr 
differenziertes und auch überraschendes 
Bild. Die Armutsrisikoquote (weniger als 
60% des bedarfsgewichteten Medianein-
kommens) lag in Ungarn eindeutig am 
niedrigsten, gefolgt von Lettland sowie 
Irland, und in allen drei Ländern waren 
weniger Ältere von Armut bedroht als in 
der Erwachsenenbevölkerung unterhalb 
des 65. Lebensjahres. Deutlich höhere Ar-
mutsrisikoquoten sind in Großbritannien, 
Griechenland, Spanien und Portugal zu 
verzeichnen. Sie liegen teilweise beträcht-
lich oberhalb der Quote für die Bevölke-
rung im erwerbsfähigen Alter, in den drei 
MOE-Staaten allerdings deutlich darunter 
(Tabelle 1, Seite 12, Zeile 12). 7 Die Situati-

7 Es ist aber im Auge zu behalten, dass es sich 
bei der Armutsrisikoquote um ein (relatives) 
Ungleichheitsmaß mit begrenzter Aussagekraft 
handelt. So kann die für die Altenbevölkerung 
berechnete Quote sogar in den Jahren 2008ff. 
sinken, wenn die Armutsrisikogrenze krisenbe-
dingt (z.B. durch Arbeitslosigkeit, Lohnkürzun-
gen oder niedrigere Einkünfte von Selbständi-
gen) zurückgeht und die (Renten-)Einkommen 
der Altenbevölkerung (zunächst) stabil bleiben. 
Das war in Irland, Griechenland (nach 2010) 
und Lettland der Fall. Lettland ist in diesem 
Zusammenhang ein Extremfall: Dort erreichte 
die Armutsrisikoquote der über 65-jährigen Be-
völkerung 2008 mit 51,2% den Höchstwert, und 
nach 47,5% (2009) und 18,8% (2010) wurden 
für das Jahr 2011 nur noch 9,5% ermittelt. Es 
sind in diesem Zeitraum die älteren Menschen 
in Lettland aber nicht durchweg wohlhabender 
oder kaufkräftiger geworden; sie haben eben 
nur geringere Einkommensverluste erlitten als 

on dürfte sich aber in den neun Ländern – 
mit Ausnahme Großbritanniens – (weiter) 
zuungunsten der Altenbevölkerung entwi-
ckeln, wenn die ergriffenen Reformmaß-
nahmen ihre volle Wirkung entfalten und 
die Lohnersatzraten der staatlichen Al-
terssicherungssysteme absinken werden. 
Die Projektionen für das Jahr 2050 im 
Ageing Report 2012 (European Commissi-
on 2012a), die die jüngsten Reformmaß-
nahmen vermutlich nicht ganz vollständig 
berücksichtigen, zeigen, dass dies mit 
Ausnahme Irlands und Großbritanniens 
der Fall sein wird. Die in Tabelle 1, Seite 
12 (Zeile 9) genannten Werte bieten aber 
bestenfalls einen groben Anhaltspunkt, 
fußt doch die Berechnung von Lohner-
satzraten auf standardisierten Annahmen 
(z.B. 40 Jahre Durchschnittsverdienst und 
Rentenbezug ab dem 65. Lebensjahr) 
ohne Berücksichtigung der Repräsenta-
tivität solcher Erwerbskarrieren, der tat-
sächlichen Beteiligung der Bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter an öffentlichen 

die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. — 
Weiterhin ist zu bedenken, dass die Armutsrisi-
koquoten höher ausfallen, wenn nur Haushalte 
betrachtet werden, in denen alle Mitglieder 
65 Jahre und älter sind. Die in der Tabelle 1 
ausgewiesenen Zahlen berücksichtigen auch 
Ältere, die mit Personen im erwerbsfähigen 
Alter zusammenleben, welche möglicher-
weise einen höheren Beitrag zum gesamten 
Haushaltseinkommen leisten. Der Anteil der 
über 65-jährigen, die mit ihren Kindern und ggf. 
Enkelkindern im gemeinsamen Haushalt leben, 
ist in den südeuropäischen Ländern, aber auch 
in Irland deutlich höher als z.B. in Deutschland 
oder Dänemark.



30 02/ 2013ARBEITSPAPIERE

und privaten Einrichtungen der Alterssi-
cherung sowie nationalspezifischer Vor-
stellungen von einer „vollen Rente“. So 
zeigen die allerdings nicht mehr ganz ak-
tuellen Daten der OECD (2011: 109), dass 
ein großer Anteil der Rentenbezieher in 
Griechenland und Portugal keine höhere 
als die Minimalleistung der Rentenver-
sicherung erhalten (jeweils etwa 60%); 
in Italien sowie Spanien sind es um die 
30%. Dadurch wird die Aussagekraft der 
hohen (nominellen) Lohnersatzraten in 
diesen Ländern doch erheblich relativiert.

Bei einer Einschätzung der Lebens-
situation älterer Menschen ist zu be-
rücksichtigen, dass ein weit verbreiteter 
Besitz von Wohneigentum traditionell 
ein Bestandteil der sozialpolitischen Ar-
rangements in südeuropäischen und 
angelsächsischen Ländern ist (Castles/
Ferrera 1996). Mehr als 80% der älteren 
Bevölkerung in Spanien, Griechenland 
und Italien wohnen in den eigenen vier 
Wänden, und noch höher liegt die Wohn-
eigentümerquote in den drei Transforma-
tionsländern. Auch in Portugal (73,3%) 
zahlen wesentlich weniger Rentnerhaus-
halte Miete als in Deutschland und Ös-
terreich (Tabelle 1, Seite 12, Zeile 13), 
die europaweit die Schlusslichter bilden. 
Wird der Wert der eingesparten Miete 
in den Einkommensrechnungen berück-
sichtigt, reduzieren sich die Armutsquo-
ten wie die ökonomische Ungleichheit 
(Sauli/Törmälähto 2010). Wohneigentum 
kompensiert somit teilweise für die nied-
rigen bedürftigkeitsgeprüften Transfers 
bzw. höheren Minimalleistungen, die bei 
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen 
(s.o.) als Aufstockung beitragsbezogener 
Rentenansprüche in den südeuropäischen 

Ländern gewährt werden (Tabelle 1, Seite 
12, Zeile 11). 8

Hinsichtlich der künftigen relativen 
Einkommenssituation der Altenbevöl-
kerung ist ferner zu bedenken, dass die 
Anpassung der laufenden Pensionen fast 
nirgends mehr der Lohnentwicklung 
folgt und in einigen Ländern (z.B. in Ir-
land, Griechenland, Spanien und Lett-
land) vorübergehend ausgesetzt wurde. 
Eine geringere Anpassung bzw. zeitweise 
Suspendierung führt kurz- und – wegen 
der jeweils niedrigeren Ausgangsbasis 
– langfristig zu erheblichen Minderaus-
gaben, koppelt aber bei (wieder) positi-
vem Lohnwachstum die Bestandsrentner 
von der gesamtgesellschaftlichen Wohl-
standsentwicklung ab (European Com-
mission 2012c: 83). Dies birgt die Gefahr, 
dass im höheren Lebensalter die relativen 
Armutsquoten der Pensionäre ansteigen.

Angesichts einer noch auf unabseh-
bare Zeit hohen Arbeitslosigkeit in den 
meisten der hier untersuchten neun Län-
der dürften die beschlossenen Rentenre-
formen auch deshalb langfristig negative 
Folgen für die Einkommenssituation der 
künftigen Rentnerkohorten zeitigen, weil 
sie durchweg weniger vorteilhafte Er-
werbsbiographien aufweisen werden als 
vorangegangene. Längere Phasen der 
Arbeitslosigkeit oder des Abtauchens in 

8 Soweit Rentenbezieher davon nicht aus-
genommen sind, wirken hohe individuelle 
Zuzahlungen bei der Inanspruchnahme von 
Gesundheitsleistungen in die entgegengesetzte 
Richtung. Sie tragen in Griechenland (38%), 
Lettland (36%) sowie in Ungarn und Portugal 
(jeweils 26%) in erheblichem Umfang zur 
Finanzierung der Gesundheitsausgaben bei 
(OECD 2012: 129).
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die informelle Ökonomie (vor allem in 
Rumänien und Ungarn) und die Zunahme 
atypischer Beschäftigungsverhältnisse 
(z.B. der hohe Anteil befristeter Arbeits-
verträge in Spanien und Portugal oder 
der parasubordinati – also Scheinselb-
ständiger – in Italien) implizieren Lücken 
in der Versicherungsbiographie und ein 
ungünstigeres Lebenseinkommensprofil. 
Dies ist umso bedeutsamer, als die Bei-
trags-/Leistungs-Beziehung überall (am 
stärksten in Italien und Lettland aufgrund 
des NDC-Systems) durch Berücksichti-
gung der gesamten Erwerbskarriere bei 
der Rentenberechnung gestärkt und zu-
gleich das Rentenniveau insgesamt ab-
sinken wird (Hinrichs/Jessoula 2012). Die 
Ungleichheit während der Erwerbsphase 
wird dadurch im Alter eher noch ver-
stärkt werden, zumal auch die in den letz-
ten 20 Jahren überall eingeführten oder 
ausgedehnten Möglichkeiten freiwilliger 
privater Altersvorsorge sozial selektiv in 
Anspruch genommen werden, also eher 
von den kontinuierlich Beschäftigten mit 
mittlerem und höherem Einkommen. Da-
gegen laufen diejenigen mit diskontinu-
ierlichen Erwerbskarrieren und geringe-
ren Verdiensten Gefahr, im Alter mangels 
ausreichender beitragsbezogener An-
sprüche auf Grundsicherungsleistungen 
angewiesen zu sein.
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6. Schluss

Es konnte gezeigt werden, dass es bei den 
Rentenreformen in den neun EU-Ländern 
mehrheitlich um rapide Politikwechsel 
handelte, die sowohl radikal waren, als 
auch binnen kurzer Zeit durchgesetzt 
und schließlich mit geringem zeitlichen 
Abstand implementiert wurden (vgl. dazu 
Rüb 2012). Zu beobachten waren grund-
legende Richtungsänderungen, so unter 
anderem von extensiven Möglichkeiten 
frühzeitigen Rentenzugangs zur Verlänge-
rung des Erwerbslebens, von differenzier-
ten Institutionen und nach Geschlechtern 
und Berufsgruppen divergierenden Rege-
lungen zu verschmolzenen Einrichtungen 
mit harmonisierten Finanzierungs- und 
Anspruchsmodalitäten, von geregelten 
Erhöhungen laufender Renten zu ungüns-
tigeren Anpassungsformeln, -moratorien 
oder gar nominellen Kürzungen, oder es 
kam – wie im ungarischen Fall – zu einer 
kompletten Revision der Entscheidung für 
das Mehrsäulen-System.

Außer in Großbritannien wurden die 
Reformmaßnahmen den Regierungen 
explizit von außen aufgenötigt (als Vor-
aussetzung für einen IWF-Kredit oder die 
positive Entscheidung der „Troika“ über 
ein Hilfspaket) oder im nationalen Kon-
text als unabweisbare Handlungszwänge 
formuliert (Italien und Spanien). Denn 
steigende Ausgaben für die staatliche 
Alterssicherung wurden als wesentliche 
Ursache akuter Haushaltsdefizite und als 
Bedrohung fiskalischer Nachhaltigkeit 
identifiziert, weshalb die Reformen zu-
meist in einem beschleunigten Entschei-
dungsprozess verabschiedet wurde, ohne 

von Kommissionen vorbereitet oder stets 
mit verschiedenen Kollektivakteuren aus-
tariert worden zu sein.

Die hier betrachteten Fälle zeichnen 
sich weiterhin dadurch aus, dass den 
Reformbeschlüssen überwiegend ein ra-
scher Implementationsprozess folgte und 
damit massiv in die Lebensplanung älte-
rer Beschäftigter (z.B. durch kurzfristige 
Anhebungen des Rentenalters in Italien) 
oder die Konsumgewohnheiten der Pen-
sionäre (z.B. nominelle Rentenkürzungen 
in Griechenland) eingegriffen wurde. Das 
kann politische Akteure, deren Ziel eine 
Begrenzung staatlicher Rentenausga-
ben ist, vor eine dilemmatische Situation 
stellen: Lange Übergangsfristen bis zur 
vollständigen Implementation mindern 
die Effektivität, also das kurzfristige Ein-
sparpotential. Dagegen kann die rasche 
Umsetzung drastischer Einschnitte zu 
Widerständen führen – vor allem dann, 
wenn die Maßnahmen einseitig von der 
Regierung beschlossen und nicht mit den 
Sozialpartnern abgestimmt wurden. Dies 
lässt sich am Beispiel der südeuropäi-
schen Länder zeigen. Den ab 2007 in Por-
tugal umgesetzten Maßnahmen und auch 
allen bisherigen Reformen in Spanien 
lag eine solche Übereinkunft zugrunde, 
während in Griechenland der soziale Di-
alog nie zum Erfolg führte (Featherstone 
2005). Wegen der Alternativlosigkeit bzw. 
erklärter Unverhandelbarkeit der jüngs-
ten Reformmaßnahmen verzichteten die 
Gewerkschaften in Italien und Portugal 
(auch in Irland) auf gezielte Proteste. Es 
kam aber in allen Ländern zu Massende-
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monstrationen oder Streiks, die sich gene-
rell gegen die Sparpolitik der jeweiligen 
Regierungen richteten. Da eine rasche 
Anhebung des Rentenalters ein zentrales 
Element der Konsolidierungsbemühun-
gen darstellte, darf angenommen wer-
den, dass auch die Rentenpolitik bei den 
Protesten eine Rolle spielte, stellt doch 
gerade das erhöhte Rentenalter einen der 
am stärksten wahrnehmbaren und am ve-
hementesten abgelehnten Einschnitte in 
bestehende Rechte dar.

Deshalb kann es nicht als ausgemacht 
gelten, dass die rentenpolitischen Verän-
derungen – einschließlich der „quasi-au-
tomatischen“ Anpassungen bei steigen-
der Lebenserwartung – tatsächlich immer 
wie beschlossen umgesetzt werden, vor 
allem dann nicht, wenn die Arbeitslosig-
keit insgesamt und speziell – wie in Süd-
europa – unter Jugendlichen auf extrem 
hohem Niveau verharrt. Da ein längerer 
Verbleib im Erwerbsleben und somit ein 
späterer Renteneintritt überall ein Kern-
stück der sozialpolitischen Reformen dar-
stellt, ist möglicherweise mit einer Wie-
derkehr von in den 1970er und 1980er 
Jahren verbreiteten Argumenten zu rech-
nen, die darauf hinausliefen, vorhandene 
Frühverrentungsmöglichkeiten zu nutzen 
oder neue zu schaffen, damit sich die 
Beschäftigungschancen für jüngere Ar-
beitskräfte verbessern. Unabhängig von 
der Erfolgsträchtigkeit der damals in fast 
allen europäischen Ländern verfolgten 
Strategie könnte eine weiterhin ungüns-
tige Beschäftigungssituation die Umset-
zung der Reformen verzögern.
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Aufgrund bestehender und sich weiter verstärkender Altersarmut steht der 
Reformbedarf der Leistungsseite der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) 
im Zentrum der wissenschaftlichen und politischen Diskussion. Im Fokus 
stehen dabei Personen mit lückenhaften Erwerbsbiographien und niedrigen 
Einkommen, die besonders stark von Altersarmut betroffen sind und für die 
aufgrund der Grundsicherung im Alter nach §§ 41 ff. SGB XII Fehlanreize be-
stehen, einen Beitrag in das umlagefinanzierte System der GRV zu entrichten. 
In einem Mikrosimulationsmodell soll auf Basis des Scientific Use File (SUF) 
der Versicherungskontenstichprobe (VSKT) 2009 untersucht werden, welche 
Auswirkungen die Einführung eines Grundsicherungsabstandsgebotes in der 
GRV hat. Dabei werden drei mögliche Abstände zur Grundsicherung im Al-
ter sowie drei verschiede Anspruchskriterien mit unterschiedlich hohen Bei-
trags- bzw. Versicherungsjahren modelliert.
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